
                                                                                                                                                                                            

 
 

 

 

 

Allgemeine Überlassungsbedingungen BENDPLATZ AACHEN 

 

 

 

Präambel 

Die Stadt Aachen vermietet durch ihren Eigenbetrieb EUROGRESS AACHEN – im Folgenden auch Vermieterin genannt –Veranstaltungsflächen auf 

dem Bendplatz nach Maßgabe dieser Überlassungsbedingungen. 

Diese Allgemeinen Überlassungsbedingungen enthalten in Teil I die Mietbedingungen und in Teil II die organisatorischen und technischen Sicherheits-

bestimmungen und sind wesentlicher Vertragsbestandteil des zugrunde liegenden Mietvertrags. Sie finden Anwendung auf alle Mietverhältnisse, 

soweit in dem zu Grunde liegenden Mietvertrag keine anders lautenden Vereinbarungen getroffen werden. Abweichende oder zusätzliche Geschäfts-

bedingungen des Mieters finden keine Anwendung. 

             

I. Mietbedingungen 

§ 1 Zustandekommen des Mietverhältnisses 

1. Jede Nutzung von Veranstaltungsflächen auf dem Bendplatz Aachen bedarf eines schriftlichen Mietvertrages. 

 

2. Gegenüber gewerblichen Mietern, die bereits Kunden der Vermieterin waren, gelten die vorliegenden Überlassungsbedingungen als wesentlicher 

Vertragsbestandteil auch dann, wenn sie dem Mieter nicht nochmals mit dem Mietvertrag zugesandt werden.  

 

3. Aus der Vormerkung/Reservierung eines Veranstaltungsraumes für bestimmte Termine kann kein Anspruch auf den späteren Abschluss eines 

Mietvertrages hergeleitet werden, es sei denn, die Vermieterin hat sich in der Bestätigung der Reservierung ausdrücklich in soweit verpflichtet. 

Mieter und Vermieterin verpflichten sich jedoch, eine geplante, anderweitige Inanspruchnahme oder einen Verzicht auf den vornotierten Termin 

unverzüglich mitzuteilen.  

 

§ 2 Vertragsgegenstand 

1. Die Veranstaltungsfläche wird auf Grundlage des vom Mieter angegebenen Nutzungszwecks vermietet. Die exakte Bezeichnung des Mietobjektes 

und des Nutzungszwecks erfolgt schriftlich im Mietvertrag. 

 

2.  Das Mietobjekt darf nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung der Vermieterin zu anderen als den vertraglich vereinbarten Zwecken genutzt 

werden. Der Mieter verpflichtet sich, die Vermieterin über jede Absicht einer Änderung von Nutzungszwecken unverzüglich schriftlich zu informie-

ren. 

 

3.  Vor der Überlassung des Mietobjekts an den Mieter wird gemeinsam mit  dem vom Mieter zu benennenden Veranstaltungsleiter das Mietobjekt 

einschließlich der technischen Einrichtungen besichtigt. Stellt der Mieter oder der von ihm benannte Veranstaltungsleiter Mängel oder Beschädi-

gungen an dem Mietobjekt fest, sind diese schriftlich festzuhalten und der Vermieterin unverzüglich zur Kenntnis zu geben. 

 

4.  Ohne schriftliche Zustimmung der Vermieterin dürfen keine Veränderungen am Mietobjekt vorgenommen werden.  

 

§ 3 Vermieterin 

1. Vermieterin der im Mietvertrag bezeichneten Veranstaltungsflächen ist Eurogress Aachen. 

 

2. Mietverträge werden namens und in Vollmacht der Vermieterin ausschließlich durch die Geschäftsführung, durch Stellvertreter und durch Mitar-

beiter mit entsprechender Einzelvollmacht ausgefertigt. 

 

§ 4 Mieter, Veranstalter 

1. Der im Mietvertrag angegebene Mieter ist alleiniger Veranstalter der auf dem gemieteten Gelände durchzuführenden Veranstaltung.  

 

2. Auf allen Drucksachen, Plakaten, Eintrittskarten, Einladungen etc. ist der Mieter als Veranstalter anzugeben, um kenntlich zu machen, dass ein 

Rechtsverhältnis zwischen Veranstaltungsbesucher und Mieter zu Stande kommt, nicht etwa zwischen Besucher oder Dritten und der Vermiete-

rin. 

 

3. Die Vertragsparteien verpflichten sich, bei allen Werbemaßnahmen, insbesondere in allen Publikationen und Gesprächen, klar und unmissver-

ständlich herauszustellen, dass der Mieter und nicht die Vermieterin Veranstalter ist. 
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4. Bei der Nennung des Namens der Vermieterin oder der Nennung der Veranstaltungsfläche auf Ankündigungen aller Art (auch im Internet) Druck-

sachen, Plakaten und Eintrittskarten sind ausschließlich der Originalschriftzug und/oder das Originallogo zu verwenden. Die entsprechenden Vor-

lagen werden ausschließlich zu diesem Zweck durch die Vermieterin bereitgestellt. 

 

§ 5 Mietdauer, Nutzungszeiten 

1. Das Mietobjekt wird für die im Mietvertrag vereinbarte Zeit vermietet. Notwendige Vorbereitungszeiten für Aufbau, Dekoration und Abbau etc. sind 

von dem Mieter entsprechend zu berücksichtigen.  

 

2. Nach Beendigung der Mietzeit ist die Mietsache vom Mieter im geräumten Zustand zurückzugeben. Einer gesonderten Aufforderung zum Verlas-

sen des Geländes durch die Vermieterin bedarf es nicht. Eine stillschweigende Verlängerung des Mietverhältnisses, insbesondere die Rechtsfol-

gen des § 545 BGB, werden ausgeschlossen, auch ohne dass es eines dahingehenden Widerspruchs bedarf. 

 

3. Vom Mieter oder in seinem Auftrag von Dritten während der Mietdauer mitgebrachte Gegenstände, Einbauten, Aufbauten und ähnliches sind vom 

Mieter bis zum Mietende restlos zu entfernen und der alte Zustand wiederherzustellen. Nach Ablauf der Mietzeit können die Gegenstände zu Las-

ten des Mieters kostenpflichtig entfernt werden.  

 

4. Der Mieter wird darauf hingewiesen, dass die Mietsache in der Regel unmittelbar nach Ablauf der im Mietvertrag festgelegten Mietzeit für andere 

Veranstaltungen benötigt wird. Wird die Mietsache nicht rechtzeitig zurückgegeben, hat der Mieter in jedem Fall eine der Miete entsprechende 

Nutzungsentschädigung als Mindestschaden zu ersetzen. Die Geltendmachung weitergehender Ansprüche wegen verspäteter Rückgabe der 

Mietsache bleibt vorbehalten. 

 

§ 6 Miet- und Nebenkosten 

1. Der zwischen Mieter und Vermieter vereinbarte Mietzins ist schriftlich im jeweiligen Vertrag festgelegt. Der Mietzins umfasst keine Nebenkosten 

oder Zusatzleistungen, soweit dies im Vertrag nicht anders vereinbart ist. Das Entgelt für Nebenkosten und Zusatzleistungen, die im Mietvertrag 

nicht gesondert aufgeführt sind, richtet sich nach den am Veranstaltungstag gültigen „Preislisten“ der Vermieterin. 

 

2. Zahlungen sind ohne Abzug vorzunehmen. 

 

§ 7 Werbung und Haftung für widerrechtliche Werbemaßnahmen 

1. Die Bewerbung für die Veranstaltung ist alleinige Sache des Mieters und fällt in dessen alleinigen Verantwortungsbereich. Alle Werbemaßnahmen 

auf dem Gelände der Vermieterin bedürfen der besonderen schriftlichen Einwilligung der Vermieterin. Die Durchführung der Werbemaßnahmen 

kann nach Absprache seitens der Vermieterin entgeltlich übernommen werden. Der Mieter hält die Vermieterin unwiderruflich von allen Ansprü-

chen frei, die dadurch entstehen, dass Werbemaßnahmen des Mieters gegen Rechte Dritter (Urheberrechte Bild- und Namensrechte, Marken-

rechte, Wettbewerbsrechte, Persönlichkeitsrechte etc.) oder sonstige gesetzliche Vorschriften  (z.B. Teledienstegesetz) verstoßen. Dies gilt auch 

für alle etwaigen diesbezüglich anfallenden Rechtsverfolgungskosten.  

 

2. Wildes Plakatieren ist gesetzlich verboten und verpflichtet den Mieter zum Schadenersatz. 

 

§ 8 GEMA-Gebühren  

1. Die rechtzeitige Anmeldung GEMA-pflichtiger Werke bei der GEMA sowie die fristgerechte Entrichtung der GEMA-Gebühren sind alleinige Pflich-

ten des Mieters. Die Vermieterin kann rechtzeitig vor der Veranstaltung vom Mieter den schriftlichen Nachweis der Anmeldungen der Veranstal-

tung bei der GEMA, den schriftlichen Nachweis der Entrichtung der GEMA Gebühren und/oder den schriftlichen Nachweis der Rechnungsstellung 

durch die GEMA gegenüber dem Mieter verlangen.  

 

2. Die Nachweisführung über die Art und Weise der Zahlung der GEMA-Gebühren, einer etwaigen Bürgschaftsstellung durch den Mieter sowie die 

Ausgestaltung der Nachweisführung gem. Ziffer 1  kann gesondert im Mietvertrag oder nachträglich in einer schriftlichen  Zusatzvereinbarung  

geregelt werden.  

 

3. Der Mieter erkennt unwiderruflich an, alleiniger Veranstalter und Verantwortlicher im Sinne des §§ 81, 97 Urheberrechtsgesetz der der Anmietung 

zugrunde liegenden Veranstaltung zu sein. Der Mieter hält die Vermieterin in Bezug auf die anfallenden GEMA-Gebühren von allen Ansprüchen 

und Ansprüchen Dritter unwiderruflich frei. Dies gilt auch für alle insoweit etwaig anfallenden Rechtsverfolgungskosten.  

 

4.  Für alle GEMA-pflichtigen Werke, die auf dem Gelände der Vermieterin aufgeführt werden, ist die Entrichtung der GEMA-Gebühren bzw. die 

Stellung von Sicherheiten gemäß § 10 Ziffer 1 Satz 3 eine wesentliche Vertragspflicht des Mieters gegenüber der Vermieterin.  

 

5. Kommt der Mieter seinen Verpflichtungen zur Nachweisführung bzw. zur Sicherheitsleistung nach Ziffer 1 oder 2 nicht oder nicht fristgemäß 

nach, berechtigt dies die Vermieterin nach vorheriger Fristsetzung mit Ablehnungsandrohung zum Rücktritt vom Vertrag (siehe hierzu auch § 17 

Ziffer 1 g) und zur Forderung von Schadensersatz. 

 

§ 9 Rundfunk-, TV-, Internet- und Lautsprecherübertragung; Herstellung von Ton, Ton-Bild- und Bildaufnahmen  

Die Vermieterin hat das Recht, Bild-/Tonaufnahmen sowie Zeichnungen von Veranstaltungsabläufen bzw. ausgestellten oder verwendeten Ge-

genständen zum Zwecke der Dokumentation oder für Eigenveröffentlichungen anzufertigen oder anfertigen zu lassen.  

 

§ 10 Verantwortung und Haftung des Mieters 

1. Der Mieter haftet gegenüber der Vermieterin verschuldensunabhängig auf Schadensersatz bei Eintritt von Personen-, Sach- und Vermögensschä-

den, die durch ihn, seine Beauftragten, Erfüllungsgehilfen, Gäste oder sonstige Dritte im Sinne der §§ 278, 831, 89, 31 des Bürgerlichen Gesetz-

buches im Zusammenhang mit der Veranstaltung verursacht werden.  

 

2. Die Haftung umfasst auch Schäden, die dadurch entstehen, dass Veranstaltungen Dritter nicht oder nicht wie geplant durchgeführt werden 

können sowie Schäden, die durch tumultartige Ausschreitungen, Brand, Panik und ähnliche durch die Veranstaltung veranlasste Geschehnisse 

entstehen (veranstaltungstypische Schäden). 

 

3. Der Mieter stellt die Vermieterin von allen Schadensersatzansprüchen Dritter, die im Zusammenhang mit der Veranstaltung geltend gemacht 

werden, frei, soweit diese von ihm oder seinen Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen zu vertreten sind.  
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4. Der Mieter haftet für die einwandfreie und vollzählige Rückgabe der ihm von der Vermieterin zur Nutzung überlassenen Geräte, Schlüssel und 

Anlagen. 

 

5. Werden infolge von Verstößen gegen die Bestimmungen  dieser Vertragsbedingungen, insbesondere wegen Verstößen gegen die in Teil II enthal-

tenen organisatorischen und technischen Bedingungen, Ordnungswidrigkeiten oder Bußgelder gegen die Vermieterin oder gegen ihre Erfüllungs- 

und Verrichtungsgehilfen festgesetzt, ist der Mieter zur unverzüglichen Übernahme bzw. zur Erstattung der festgesetzten Ordnungswidrigkeiten 

und Bußgelder verpflichtet, soweit deren Festsetzung auf Pflichtverletzungen beruhen, die der Mieter oder seine Erfüllungs- und Verrichtungsge-

hilfen zu vertreten haben.  

 

6. Die Übernahme und Freistellungsverpflichtung erstreckt sich nach Maßgabe der vorstehenden Bestimmung in Ziffer 5 auch auf solche Bußgel-

der, die aufgrund anderer öffentlich rechtlicher Vorschriften z.B. auf Grund polizeirechtlicher Vorschriften oder auf Grund behördlicher Anordnun-

gen gegen die Vermieterin oder ihre Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen festgesetzt werden. 

 

7. Die Vermieterin wird jede Festsetzung von Ordnungswidrigkeiten und Bußgeldern (siehe vorstehende Ziffern 5 und 6), die in den Verantwortungs-

bereich des Mieters  fallen unverzüglich an den Mieter weiterleiten. Der Mieter ist berechtigt von der Vermieterin zu verlangen, Widerspruch und 

Klage gegen entsprechende Festsetzungen einzureichen. In einem solchen Fall ist der Mieter verpflichtet, die hierdurch entstehenden Rechtsver-

folgungskosten vollständig zu übernehmen und die Vermieterin insoweit vollständig freizuhalten.   

 

8. Eine weitergehende Haftung des Mieters nach den gesetzlichen Vorschriften bleibt unberührt. 

 

9. Der Vertragspartner ist verpflichtet, eine Veranstalterhaftpflichtversicherung mit ausreichender Deckungssumme in Höhe von mindestens  

­ € 2,5 Millionen (in Worten zweimillionenfünfhunderttausend Euro) für Personenschäden 

­ € 1,5 Millionen (in Worten zweimillionenfünfhunderttausend Euro) für Sachschäden 

­ € 250 Tausend (in Worten zweihundertfünfzigtausend Euro) für Vermögensschäden 

 

 auf seine Kosten abzuschließen und während der Mietzeit aufrecht zu erhalten. Der Abschluss der Versicherungen ist der Vermieterin  bei Ver-

tragsabschluss spätestens jedoch zwei Wochen vor Veranstaltungsbeginn unaufgefordert durch Vorlage des jeweiligen Versicherungsscheins 

nachzuweisen.  

 

 Der Vermieterin steht das Recht zu, bei nicht fristgemäßem Nachweis der Versicherung, die erforderliche Versicherung zu Lasten und auf Kosten 

des Vertragspartners abzuschließen.  

 

 Der Mieter stellt die Vermieterin von allen Schadensersatzansprüchen, die im Zusammenhang mit der Veranstaltung geltend gemacht werden frei, 

soweit diese nach vorstehenden Bestimmung versichert sind oder vom Mieter hätten versichert werden müssen. 

 

§ 11 Haftung der Vermieterin  

1. Die verschuldensunabhängige Haftung der Vermieterin auf Schadensersatz für anfängliche Mängel der überlassenen Mietsachen ist ausge-

schlossen. 

 

2.  Die Haftung der Vermieterin für einfache Fahrlässigkeit ist ausgeschlossen, soweit keine Kardinalpflichten oder wesentlichen Vertragspflichten 

verletzt sind. 

 

3. Bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten oder Kardinalpflichten ist die Schadensersatzpflicht der Vermieterin auf den nach Art der Vereinba-

rung vorhersehbaren, vertragstypischen, unmittelbaren Durchschnittsschaden begrenzt. Dies gilt nicht bei Vorliegen grob fahrlässiger oder vor-

sätzlicher Pflichtverletzungen.  

 

5. Die Vermieterin haftet nicht für Schäden, die durch von ihr veranlasste Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der Sicherheit und Ordnung entstehen. 

Kommt es infolge einer Fehleinschätzung der Situation zur Einschränkung, Absage oder zum Abbruch einer Veranstaltung auf Anweisung der 

Vermieterin haftet sie nicht für Fälle einfacher Fahrlässigkeit.  Die Haftung der Vermieterin  ist ebenfalls ausgeschlossen, wenn auf Anweisung 

von Behörden eine Veranstaltung unterbrochen, eingeschränkt, verändert, abgesagt oder abgebrochen werden muss.  

 

6. Für eingebrachte Gegenstände des Vertragspartners, seiner Mitarbeiter, Zulieferer und sonstiger Dritter, die im Auftrag des Vertragspartners 

handeln, übernimmt die Vermieterin keine Haftung. 

 

7. Eine Minderung der Miete wegen Mängeln der Mietsache kommt nur in Betracht, wenn der Vermieterin die Minderungsabsicht während der 

Mietdauer schriftlich angezeigt worden ist. 

 

8. Durch Arbeitskampf oder höhere Gewalt verursachte Störungen hat die Vermieterin nicht zu vertreten. 

 

9. Soweit die Haftung nach den Bestimmungen dieser Mietbedingungen ausgeschlossen oder begrenzt ist, gilt dies auch für die persönliche Haf-

tung der Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Unterauftragnehmer der Vermieterin 

 

10. Die vorstehenden Haftungsausschlüsse und – beschränkungen in § 16 gelten nicht bei der Verletzung von Leben, Körper sowie Gesundheit von 

Personen. 

   

§ 12 Rücktritt vom Vertrag 

1.  Die Vermieterin ist berechtigt, nach erfolgter fruchtloser Fristsetzung mit Rücktrittsandrohung, vom Mietvertrag fristlos zurückzutreten wenn: 

 

a) die vom Mieter zu erbringenden Zahlungen (Miete, Nebenkosten, Sicherheitsleistung) nicht rechtzeitig entrichtet worden sind, 

 

b) durch die Veranstaltung eine Störung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung oder eine Schädigung des Ansehens der Stadt erfolgt, 
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 c) die für die Veranstaltung erforderlichen behördlichen Genehmigungen oder Erlaubnisse nicht vorliegen, 

  

 d) der im Mietvertrag bezeichnete Nutzungszweck wesentlich geändert wird, 

  

 e) das Insolvenzverfahren über das Vermögen des Mieters eröffnet oder die Eröffnung des Insolvenzverfahrens mangels Masse abgelehnt wurde, 

 

 f) gegen gesetzliche Vorschriften, insbesondere gegen die Betriebsvorschriften der Sonderbauverordnung oder gegen behördliche Auflagen und 

Anordnungen durch den Mieter verstoßen wird, 

 

 g) der Mieter seinen gesetzlichen und behördlichen – nur soweit diese in Verbindung mit der Veranstaltung stehen - oder vertraglich übernom-

menen Mitteilungs-, Anzeige- und Zahlungspflichten gegenüber der Vermieterin oder gegenüber Behörden, Feuerwehr oder Sanitäts- und Ret-

tungsdiensten oder der GEMA nicht nachkommt. 

  

2.  Macht die Vermieterin von ihrem Rücktrittsrecht Gebrauch, erwächst dem Mieter kein Entschädigungsanspruch gegenüber der Vermieterin.  

 

3. Führt der Mieter aus irgendeinem, von der Vermieterin nicht zu vertretenden Grund die Veranstaltung nicht durch, sind vom Mieter bei einer 

Absage von: 

  

- bis 6 Monate vor Veranstaltungsbeginn: 0% 

- bis 4 Monate vor Veranstaltungsbeginn: 25% 

- bis 3 Monate vor Veranstaltungsbeginn: 40% 

- bis 2 Monate vor Veranstaltungsbeginn: 60% 

- bis 1 Monat vor Veranstaltungsbeginn: 100% 

  

 des vertraglich vereinbarten Mietzinses – bzw. der vereinbarten Entgeltpauschale – zu leisten. Die Absage bedarf der Schriftform und muss 

innerhalb der genannten Fristen bei der Vermieterin eingegangen sein. 

 

 Zusätzlich sind vom Mieter alle bei der Vermieterin bis zum Zeitpunkt der Absage der Veranstaltung entstandenen Kosten zu tragen. 

 

 Der Mieter ist berechtigt nachzuweisen, dass der Vermieterin ein geringerer Schaden entstanden ist. Soweit erforderlich, wird die Vermieterin die 

hierzu erforderlichen Auskünfte dem Mieter nach vorheriger schriftlicher Aufforderung mitteilen. 

 

4. Kann die vertraglich festgelegte Veranstaltung auf Grund höherer Gewalt nicht stattfinden, so trägt jeder Vertragspartner seine bis dahin entstan-

denen Kosten selbst. Ist hierbei die Vermieterin für den Mieter mit Kosten in Vorlage getreten, die vertraglich zu erstatten wären, so ist der Mieter 

in jedem Fall zur Erstattung dieser Vorlage der Vermieterin  gegenüber verpflichtet. Der Ausfall einzelner Künstler oder das nicht rechtzeitige Ein-

treffen eines oder mehrerer Teilnehmer sowie schlechtes Wetter einschließlich Eis, Schnee und Sturm fällt in keinem Fall unter den Begriff „höhe-

re Gewalt“.  

 

§ 13 Schlussbestimmungen und Gerichtsstand 

1. Mündliche Nebenabreden und Ergänzungen zum Mietvertrag sind nicht getroffen. Sie bedürfen der Schriftform. 

 

2. Von den Überlassungsbedingungen (Teil I und II) der Vermieterin abweichende und zusätzliche Allgemeine Geschäftsbedingungen des Mieters 

werden nicht Bestandteil des Mietvertrages. Es gelten ausschließlich die vorliegenden Überlassungsbedingungen in der jeweils gültigen Fassung.  

 

3. Das Vertragsverhältnis unterliegt ausschließlich deutschem Recht. Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Aachen. 

 

4. Sollten einzelne Klauseln dieser Mietbedingungen unwirksam sein oder werden, lässt dies die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen des 

Vertrages unberührt. An die Stelle der nicht einbezogenen oder unwirksamen Bestimmung soll eine Regelung treten, die dem Inhalt der ursprüng-

lichen Bestimmung - insbesondere auch unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten – möglichst nahe kommt.     

 

 

 

Aachen, Mai 2010
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1. Vorbemerkung/Verbindlichkeit  

1.1. Die vorliegenden organisatorischen und technischen Sicherheitsbestimmungen haben wir mit dem Ziel erlassen, unsere Mieter/Veranstalter 

umfassend über alle, aus Gründen der Sicherheit von Personen, notwendigen Maßnahmen bei der Durchführung von Veranstaltungen zu infor-

mieren. Die getroffenen Festlegungen sind für den Mieter und die Vermieterin verbindlicher Vertragsbestandteil, soweit einzelvertraglich keine 

davon abweichenden Regelungen getroffen sind. 

 

1.2. Die vorliegenden Sicherheitsbestimmungen sind verbindlich für alle Unternehmen, Organisationen und Personen, die auf dem Bendplatz Veran-

staltungen durchführen. Die organisatorischen und technischen Sicherheitsbestimmungen sind stets Bestandteil unserer Überlassungsbedin-

gungen und des zu Grunde liegenden Mietvertrags. Zusätzliche Forderungen zur Sicherheit und zum Brandschutz für eine Veranstaltung können 

von Seiten der Ordnungsdienststellen, der Baubehörden und der Brandschutzdienststellen gestellt werden, insbesondere wenn sich aus der Art 

der geplanten Veranstaltung eine besondere Gefährdung für Personen und Sachwerte ergeben kann.  

 

1.3. Die Einhaltung der vorliegenden Bestimmungen und gegebenenfalls zusätzlicher Anordnungen der Behörden wird in der Regel vor Veranstal-

tungsbeginn durch unsere Mitarbeiter und/oder durch die Ordnungsbehörden (Bauaufsicht, Feuerwehr) stichprobenweise überprüft. Außerdem 

sind alle veranstaltungsrechtlichen Bestimmungen sowie die Vorschriften aus der Sonderbauverordnung in der jeweils gültigen Fassung zu be-

achten.  

 

1.4. Der Mieter hat für die vollständige Umsetzung aller an die Veranstaltung gestellten Anforderungen auf eigene Kosten zu sorgen. 

 

2. Verantwortung des Mieters 

 

2.1 Der Mieter ist verantwortlich für das gesamte Veranstaltungsprogramm und den sicheren, reibungslosen Ablauf der Veranstaltung einschließlich 

der Vorbereitung und nachfolgenden Abwicklung. Der Mieter ist Veranstalter nach § 38 Absatz 5, Teil 1 Versammlungsstätten, Sonderbauver-

ordnung.  Er hat die zum Zeitpunkt der Veranstaltung geltenden einschlägigen Vorschriften, insbesondere solche der Sonderbauverordnung, der 

Landesbauordnung und der Gewerbeordnung sowie die Unfallverhütungsvorschriften der Berufsgenossenschaften in eigener Verantwortung 

einzuhalten. Gleiches gilt für die Befolgung bzw. Erfüllung behördlicher Anordnungen, Auflagen und Bedingungen.  

 

2.2  Behördliche Anzeige- und Genehmigungsverfahren, gleich welcher Art, sind durch den Mieter auf eigene Kosten und eigenes Risiko durchzufüh-

ren.  

 

3. Auf- und Abbau 

Der Platz wird in einem sauberen, renovierten und mit Zaun und Toren versehenen Zustand überlassen. Die weitere Herrichtung für die  Veran-

staltung wird vom Mieter selber getragen, Absperrmaßnahmen oder ähnliches bedürfen der Zustimmung des Vermieters. 

 

Der Auf- und Abbau von Zelten sowie sonstige geräuschintensive Arbeiten dürfen nur in der Zeit zwischen 6.00 Uhr und 22.00 Uhr durchgeführt 

werden. 

 

Die durch Verankerungen von Zelten oder anderen Aufbauten entstehenden Löcher in versiegelten Flächen müssen vom Mieter nach Veranstal-

tungsende beseitigt werden. 

 

4. Sicherheitstechnische Betriebsvorschriften 

 

4.1 Feuerwehrbewegungszonen, Hydranten: Die notwendigen und durch Halteverbotszeichen gekennzeichneten Anfahrtswege und Bewegungs-

flächen für die Feuerwehr müssen ständig freigehalten werden. Fahrzeuge und Gegenstände, die auf den Rettungswegen und den Sicherheits-

flächen abgestellt sind, werden auf Kosten und Gefahr des Besitzers entfernt. Hydranten auf dem Freigelände dürfen nicht verbaut, unkenntlich 

oder unzugänglich gemacht werden. 

 

4.2 Notwendige Erdbefestigungen von Zelten oder anderen Aufbauten sind mit der Vermieterin im Vorfeld abzustimmen. 

 

4.3 Bodenaushub und Erdbewegungen sind nur mit Zustimmung der Vermieterin gestattet. 

 

4.4 Anordnungen der Bauaufsicht, der Brandschutzdienststellen, des Ordnungsamtes und der Polizei sind vom Mieter zwingend einzuhalten. Die 

gesetzlichen Bestimmungen insbesondere des Jugendschutzgesetzes, der Gewerbeordnung, und der Sonderbauverordnung, Teil 1 Versamm-

lungsstätten, sind ebenfalls durch den Mieter zu erfüllen. 

 

4.5 Lautstärke bei Musikveranstaltungen: Veranstalter von Musikdarbietungen haben eigenverantwortlich zu prüfen, ob und welche Sicherungs-

maßnahmen zur Vermeidung von Schädigungen der Zuhörer notwendig sind. Sie haben die erforderlichen Maßnahmen eigenverantwortlich zu 

treffen. Der Mieter/Veranstalter hat durch eine angemessene Begrenzung der Lautstärke sicherzustellen, dass Besucher und Dritte während der 

Veranstaltung nicht geschädigt („Hörsturzgefahr“) werden. Auch Maßnahmen, die geeignet sind, eine gesundheitsgefährliche Lautstärke der 

Musik aufzuzeigen, können Bestandteil der notwendigen Vorkehrungen zum Schutz der Konzertbesucher vor Schädigungen und damit Gegen-

stand der Verkehrssicherungspflicht des Veranstalters sein. Als allgemein anerkannte Regel der Technik enthält die DIN 15 905 Teil 5 "Tontech-

nik in Theatern und Mehrzweckhallen" Maßnahmen zum Vermeiden einer Gehörgefährdung des Publikums durch hohe Schalldruckpegel bei 

Lautsprecherwiedergabe. 

 

4.6 Nach § 13 Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz und § 5 Abs. 5 i. V. m. § 10 Abs. 1 der städtischen Abfallwirtschaftssatzung müssen Abfälle 

zur Verwertung (Wertstoffe) und Abfälle zur Beseitigung (Restabfälle) an der Anfallstelle voneinander getrennt werden. 

 

 Soweit durch diese Vorschriften nichts anderes bestimmt ist, sind Abfälle zur Beseitigung entsprechend § 4 Abs. 1 i. V. m. § 5 Abs. 7 der 

Abfallwirtschaftssatzung über die kommunalen Anlagen zu entsorgen. 

 

 

  

 Gemäß § 4 der Kanalanschlusssatzung der Stadt Aachen in der derzeit gültigen Fassung dürfen Stoffe, die giftig, feuergefährlich, explosiv, fett- 

oder ölhaltig oder seuchenverdächtig sind sowie solche, die übelriechende Dämpfe oder Gase bilden oder sonst schädlich sind, nicht in die Ka-
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nalisation eingeleitet werden. Sie müssen durch geeignete Firmen entsorgt werden. 

 

4.7 Ausübung Hausrecht: Die Vermieterin räumt dem Mieter das Hausrecht gegenüber Besuchern in dem für die ordnungsgemäße und sichere 

Durchführung der Veranstaltung erforderlichen Umfang ein. Die Vermieterin übt weiterhin das Hausrecht gegenüber dem Mieter, Veranstalter, 

gegenüber Besuchern und Dritten während der Dauer des Mietverhältnisses aus. Die beauftragten Sicherheits- und Ordnungsdienstkräfte und 

externen Dienste (Polizei, Feuerwehr) sorgen für die Durchsetzung des Hausrechts gegenüber Besuchern, Servicefirmen, und Dritten. Ihren An-

ordnungen ist unverzüglich Folge zu leisten. 

 

 

 Aachen, Mai 2010 


